
wird, ohne daß ©in Verschulden des Empfängers vor
liegt. Das Risiko eines vom Empfänger nicht zu ver
tretenden Unterganges trägt demnach während der 
Aufbewahrung bei ihm den allgemeinen Bestimmungen 
entsprechend der Lieferer als Eigentümer. Nach Ablauf 
der Rückgabefrist erweitert § 287 BGB, soweit der 
Empfänger in Verzug ist, dessen Verschuldenshaftung. 
Er haftet nunmehr auch für die zufällig eintretende 
Unmöglichkeit der Rückgabe, es sei denn, daß der 
Schaden auch bei Einhaltung der Rückgabefrist ein
getreten wäre.

Für den Rücktransport des Leergutes legt § 6 Abs. 6 
VerpAO in Abweichung von der allgemeinen Regelung 
dem Empfänger das Risiko bis zum Bestimmungsbahn
hof des Lieferers auf. Die Rücksendung beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in welchem die Verpackung den Betrieb 
des Empfängers verläßt. Sie endet beim Bahntransport 
mit der Ankunft am Bestimmungsbahnhof. Diese Re
gelung des Risikos auf dem Rücktransport ist über
raschend. Es erscheint keineswegs zwingend, daß der 
Empfänger, solange sich die Verpackung in seinem 
Betrieb, also in seinem engsten Herrschaftsbereich, 
befindet, nur für Verschulden haftet, während er auf 
dem Rücktransport auch die Gefahr des zufälligen 
Unterganges trägt. Dieser Rücktransport, der im Regel
fall ein Bahntransport sein wird, bietet dem Empfänger 
keine Einflüßmöglichkeit. Es ist daher nicht einzu
sehen, warum er in Abweichung von der allgemeinen 
Rechtsregel auf dem Rücktransport auch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs trägt. Der allgemeine 
Grundsatz, daß den zufälligen wirtschaftlichen Nachteil 
des Untergangs oder der Verschlechterung einer Sache 
der Eigentümer trägt, sollte nur dort durchbrochen 
werden, wo wirtschaftliche Notwendigkeiten es er
fordern. Eine solche läge beim Transport zum Emp
fänger vor. Geht hier die Ware samt ihrer Verpackung 
verloren' so nimmt im Rahmen des Versicherungs
schutzes der volkseigenen Betriebe gegen Transport
schaden (§ 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 9. August 1950 
— GB1.*,S. 830) der Lieferer die Versicherung für die 
Verpackung, der Empfänger für die Ware in Anspruch. 
Es entstehen zwei Versicherungsfälle. Durch die Auf
erlegung des Risikos für die Emballage auf den Emp
fänger, der bereits gemäß § 447 BGB die Gefahr für 
die verpackte Ware trägt, wäre eine Vereinfachung der 
versicherungsrechtlichen Bearbeitung zu erreichen.

Damit bestünde ein berechtigter Grund, den allge
meinen Rechtsgrundsatz der Gefahrtragung zu durch
brechen. Es wird daher für erforderlich angesehen, 
die derzeitige Risikoverteilung der Leihverpackungs
vorschriften einer Überprüfung zu unterziehen.

Bei der LwVerpAO sind die Elemente des Darlehns 
wesentlich stärker ausgeprägt. Der Lieferer ist nicht 
verpflichtet, die Verpackung zu zeichnen. Der Hinweis, 
daß die Zahlung der Vertragsstrafe keine sachenrecht
liche Wirkung ausübt, fehlt. f)ie Rückgabe von Ersatz
material ist nicht an die Zustimmung des Lieferers ge
bunden. Daß die Hingabe des Verpackungsgutes trotz
dem Gebrauchsüberlassung bleibt und das Eigentums
recht des Lieferers nicht beeinträchtigt, geht aus den 
Haftungsbestimmungen hervor. Gemäß § 7 Abs. 2 
LwVerpAO haftet der Entleiher für von ihm ver
schuldete Beschädigungen der Verpackung. Geht die 
Verpackung in das Eigentumsrecht des Empfängers 
über, so besteht nur ein darlehnsähnlicher Anspruch 
auf Rückerstattung der Verpackung gleicher Art und 
Beschaffenheit, für dessen- Erfüllung als Gattungs
schuld Beschädigungen der übergebenen Verpackungs
mittel-Stücke uninteressant sind.

§ 10 VerpAO schließt die Anwendung der Ver
packungsmittelvorschriften auf Lieferungen im Export 
und im innerdeutschen Handel aus. Diese Regelung ist 
auf Grund der Besonderheit dieser Handelsgeschäfte 
notwendig. Verpackungsmittel werden im Exportge
schäft mit der Ware verkauft. Sie gehen in das Eigen
tum des Bestellers über. Es besteht bei den Export
lieferanten die Tendenz, sich in ausdehnender Aus
legung des § 10 VerpAO von der Einhaltung der Ver
packungsmittel-Rückgabebestimmungen gegenüber ihren 
Zulieferern zu befreien. Eine derartige erweiternde 
Auslegung ist grundsätzlich nicht statthaft. Die Gleich
stellung zwischen Exportlieferungen und Exportzu
lieferungen gilt nur in den Fällen, in denen eine aus

drückliche Gleichstellung erfolgt isto). Eine solche aus
drückliche Gleichstellung liegt bei den Verpackungs
mittelbestimmungen nicht vor. Sie wird auch von den 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten nicht gefordert. Eine 
Ausnahme ist nur dort anzuerkennen, wo der Export
lieferant die Zulieferung in der Originalverpackung 
seines Lieferers an den Exportkunden weiterleitet. Hier 
kann von einer Exportlieferung im Sinne von § 10 
VerpAO gesprochen werden, weil die Verpackung dem 
Exportkunden zugeführt wird.

Umstritten war die Vertragsstrafberechnung beim 
sogenannten Streckengeschäft. Unter Streckengeschäft 
wird ein Lieferverhältnis verstanden, bei dem die 
DHZ mit Lieferer und Bedarfsträger je einen Vertrag 
schließt. Die Lieferung wird vom Hersteller direkt an 
den Bedarfsträger vorgenommen. Der Lieferer erteilt 
Rechnung an die DHZ, die ihrerseits dem Bedarfsträger 
die Ware in Rechnung stellt. Das Staatliche Komitee 
für Materialversorgung hat gegenüber dem Staatlichen 
Vertragsgericht zu der Frage Stellung genommen, ob 
die DHZ oder der Bedarfsträger als Vertragsstraf
schuldner bei verspäteter Rückgabe der Verpackung 
in Betracht komme. Das Staatliche Komitee für 
Materialversorgung weist darauf hin, daß in der 
VerpAO durch die Verwendung der Begriffe „Käufer“ 
und „Empfänger“ zum Ausdruck gebracht worden sei, 
welche Verpflichtungen den Vertragspartner des Liefe
rers (§ 2 VerpAO) treffen und welche Leistungen vom 
Streckenkunden zu erbringen sind (§§ 4, 6 und 7 
VerpAO). Demgemäß ist beim Streckengeschäft Schuld
ner der Verpackungsmittel-Vertragsstrafe der Empfän
ger der Ware.

Diese Auslegung dürfte den Bedürfnissen der Praxis 
am besten entsprechen und dem mit der Anordnung 
bezweckten Erfolg am dienlichsten sein. Die Bezeich
nung Vertragsstrafe ist hier allerdings kaum noch an
gebracht, da die Zahlungsverpflichtung zwischen Be
trieben erwächst, die in keiner vertraglichen Bindung 
stehen.

Die VerpAO trat am 10. Dezember 1953 in Kraft. Sie 
enthält keine Regelung für die zum Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens laufenden Lieferverträge. W a r m e r *  4 )  
vertritt die Ansicht, daß die VerpAO auf alle Liefer
verträge anwendbar sei, aus denen Lieferungen nach 
dem 10. Dezember 1953 erfolgen. Diese Auslegung ist 
möglich, aber nicht zwingend. Mit der gleichen Be
rechtigung könnte die Ansicht vertreten werden, daß 
die VerpAO nur auf solche Verträge anzuwenden sei, 
die erst nach dem 10. Dezember 1953 abgeschlossen 
wurden. Ein Schwerpunkt der VerpAO liegt in der 
Neufassung der Bestimmungen über die Vertragsstrafe. 
Es erscheint deshalb sinnvoll, nach diesen verbesserten 
Bestimmungen auch die noch laufenden Verpackungs
mittelstreitigkeiten zu entscheiden. Eine solche Hand
habung entspricht der Praxis im Allgemeinen Ver
tragssystem und in finanzrechtlichen Bestimmungen* 
die für Lieferverhältnisse maßgeblich sind. So werden 
vom Gesetzgeber die 6. DB zur WO und die 24. DB 
zur FinWirtschVO vom 25. März 1954 (GBl. S. 357) auf 
alle aus dem genannten Rechtsgebiet herrührenden An
sprüche angewandt. Es ist aber Warmer zuzu
stimmen, daß ein entsprechender Hinweis des Gesetz
gebers zweckmäßiger gewesen wäre und überflüssigen 
Schriftwechsel vermieden hätte5).

Die VerpAO stellt als Ganzes ein wertvolles Hilfs
mittel zur Erhaltung und zum zweckmäßigen Einsatz 
des Verpackungsmaterials dar. Die aufgeworfenen 
Rechtsfragen werden im wesentlichen durch die 
Spruchpraxis der Staatlichen Vertragsgerichte gelöst 
werden können. Gesetzgeberische Maßnahmen er
scheinen dagegen für eine sinnvolle Gestaltung der 
Risikotragung notwendig.

s) vgl. § 4 der Exportordnung vom 17. Dezember 1953 (GBl. 
S. 1312) hinsichtlich der Dringlichkeit oder § 1 Abs. 2 der 5. DB 
zur WO vom 6. Juni 1953 (GBl. S. 803) hinsichtlich der Garantie
fristen.

4) Deutsche Finanzwirtschaft 1954, Heft 4, S. 213.
5) Die Praxis der Staatlichen Vertragsgerichte stellt auf den 

Zeitpunkt der Rückgabe ab. Ist die Rückgabe vor der Neu
regelung erfolgt, so soll die Vertragsstrafe nach dem alten 
Rechtszustand berechnet werden. Bei späterer Rückgabe ist 
nach der VerpAO zu verfahren, es sei denn, daß die Berech
nung nach den bisherigen Vorschriften eine höhere Vertrags
strafe ergibt.
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